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Bericht aus der Gemeinderatssitzung vom 19.05.2010 

1.
Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplanes

Kanalaustauschmaßnahmen 2010

hier: Vergabe
BM Bachmann begrüßte zu diesem Punkt Herrn Irmscher vom beauftragten Ingenieurbüro Lutz & Irmscher GmbH. Herr Irmscher informierte, dass die Kanalaustauschmaßnahmen im Bereich der Strombergstraße/Seestraße, der Bachquerung zwischen Seestraße und Bachstraße sowie der Umbau des Hausanschlusses Strombergstraße 14 ausgeschrieben wurden. Die Leistungsverzeichnisse wurden von 11 Firmen abgeholt, zur Submission lagen von vier Firmen Angebote vor. Herr Irmscher führt dies darauf zurück, dass die vielfältigen Aufgaben teilweise in den Sommerferien abgearbeitet werden müssen. Günstigster Bieter ist die Firma Riedmüller Bau GmbH aus Weinsberg. Neben den Kanalarbeiten wurden auch Bedarfspositionen bezüglich der Wasserleitung und der Abbruch der Brücke zwischen Seestraße und Bachstraße (einschließlich ihrer Fundamente) ausgeschrieben. Insgesamt liegt die Vergabesumme knapp über der Kostenberechnung. 

Auf Rückfrage aus dem Gemeinderat betonte Herr Irmscher, dass die ausgeschriebenen Leistungen aufgrund der unklaren Lage der Wasserleitung im Bereich der Seestraße eine ausreichende Reserve berücksichtigen.

In die Ausschreibung wurden der Abbruch der Brücke und die Neuerrichtung der Fundamente aufgenommen. Das Ausschreibungsergebnis für diese Leistungen liegt bei 5.087,25 €.  Die Kostenschätzung für die neue Brücke liegt bei 15.000 €, so dass der Haushaltsansatz in Höhe von 26.500 € insgesamt eingehalten werden kann. (Ausführungen zur Brücke s. TOP 11).

Bezüglich der Kanalaustauschmaßnahmen fasste der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, dass die Firma Riedmüller Bau GmbH, Weinsberg, entsprechend ihrem Angebot vom 07.05.2010 mit den Kanalaustauschmaßnahmen 2010 zum Preis von 271.302,45 Euro (brutto) beauftragt wird.
2.
Feuerwehr Freudental

hier: Ersatzbeschaffung des Mannschaftstransportwagens
BM Bachmann begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt Herrn Weidhaus, Kommandant der Feuerwehr. 

Herr Weidhaus informierte, dass der vorhandene Mannschaftstransportwagen (MTW) der Feuerwehr eine Laufleistung von 290.000 km erbracht habe. Das Baujahr liege ca. Ende der 80er Jahre und das Fahrzeug zeige altersentsprechende Defizite. Unter anderem verliere der Motor Öl und die Bremsen seien kaputt. Die Instandsetzungskosten für den TÜV-Termin, welcher im Juni fällig sei, würden voraussichtlich ca. 5.000 Euro betragen.

Die Gemeinde könnte einen Zuschuss beim Landkreis beantragen, die Bewilligung erfolge aber erst 2011 und die Zusage sei nicht sicher. 

Die Feuerwehr hat sich verschiedene Angebote für Kauf (gebrauchte und Neufahrzeuge), Kommunalfinanzierung und Leasing geben lassen. Herr Weidhaus stellte diese Angebote im einzelnen vor und fasste zusammen, dass die längeren Garantiefristen für Neufahrzeuge mit dem günstigeren Anschaffungswert des Gebrauchtfahrzeuges abzuwägen seien.  Die Feuerwehr sei offen für jede Lösung.

Aufgrund der relativ geringen jährlichen km-Leistung von ca. 2.000 – 5.000 km, die das Fahrzeug erbringen muss, sprach sich das Gremium für die Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeuges mit einem feuerwehrgerechtem Umbau aus. 

Der Gemeinderat fasste den einstimmigen Beschluss, ein Gebrauchtfahrzeug VW-Bus T5 TDI incl. Umrüstung für die Feuerwehr laut dem Angebot der Firma Thoma in Höhe von ca. 26.000 Euro zu beschaffen.

3.

Zerstörte Fußballtore am Tartanplatz



hier: Ersatzbeschaffung
Die Verwaltung hatte bereits informiert, dass am Osterwochenende in Freudental eines der Fußballtore am Tartanplatz mutwillig zerstört wurde. Der Vorfall wurde der Polizei gemeldet und Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Bisher konnte kein Verursacher ermittelt werden. Die Versicherung übernimmt den Vandalismusschaden nicht.

Die Verwaltung schlug vor, Stahlbolztore anzuschaffen. Diese Tore sind vandalensicher aber deutlich teuerer als die üblichen Kleinfeldtore. Dem Gremium wurden verschiedene Ausführungen für zwei neue Tore vorgestellt. Die Tore sollen während der vorgesehenen Belagsausbesserungsarbeiten auf dem Tartanplatz vom Bauhof aufgestellt werden.

Aus dem Gremium wurden Bedenken geäußert, ob die Stahlbolztore durch zurückspringende Bälle eventuell eine Gefährdung für die Kinder darstellen könnten und ob höhere Lärmimmissionen durch die Tore entstehen könnten. 

Nach weiterer Diskussion wurde angeregt, wieder übliche Kleinfeldtore (mit Ballnetz) anzuschaffen und zu prüfen, ob diese gegen Vandalismus versichert werden können. 

Da sich eine deutliche Tendenz zu diesem Lösungsvorschlag ergab, wird die Verwaltung die Bestellung zuständigkeitshalber veranlassen und die Möglichkeit der Versicherung prüfen. 

Die weitere Anregung aus dem Gemeinderat, den Tartanplatz über das Wochenende abzuschließen, um so die Angrenzer vor Lärm zu schützen, soll im Bauausschuss oder im Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden.

4.
Stromkonzessionsvertrag

hier: Veröffentlichung der Bekanntmachung nach § 46 Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz
Die Verwaltung informierte, dass Konzessionsverträge zum Betrieb von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung eine Laufzeit von 20 Jahren nicht überschreiten dürfen. Die Gemeinden sind nach § 46 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) verpflichtet, das Vertragsende spätestens 2 Jahre vor Ablauf der Verträge im Bundesanzeiger öffentlich bekannt zu machen. 

Der Konzessionsvertrag der Gemeinde Freudental mit den Neckarwerken Esslingen AG jetzt EnBW Regional AG endet am 31.12.2012. Spätestens im Dezember 2010 muss die Bekanntmachung über das Auslaufen des Konzessionsvertrages im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Es wird allgemein geraten, die Bekanntmachung aber bereits im Sommer 2010 zu veröffentlichen.

Die Gemeinde Freudental hält sich offen, ob die Gemeinde ein eigenes Unternehmen gründen, sich an einem Unternehmen beteiligen oder wieder einen Konzessionsvertrag abschließen möchte. Es können sich aufgrund der Bekanntmachung sowohl Unternehmen bewerben, die Interesse am Abschluss eines neuen Konzessionsvertrages haben, als auch Unternehmen, die Interesse an der Gründung eines gemeinsamen Unternehmens haben. Sinnvoll ist die gleichzeitige Festsetzung einer Interessenbekundungsfrist von mindestens 3 Monate. 

Die neueste Empfehlung des Gemeindetages für den Bekanntmachungstext lag dem Gremium als Tischvorlage vor. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Verwaltung beauftragt wird, die folgende Bekanntmachung nach § 46 Abs. 3 EnWG im Juni 2010 im Bundesanzeiger zu veröffentlichen:

Bekanntmachung gem. § 46 Abs. 3 EnWG (Energiewirtschaftsgesetz)

Die Gemeinde Freudental, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg, macht gemäß § 46 Abs. 3EnWG bekannt, dass der bestehende Wegenutzungsvertrag mit der EnBW Regional AG als Rechtsnachfolger der  Neckarwerke Elektrizitätsversorgung für das Elektrizitätsverteilernetz der allgemeinen Versorgung in Freudental (Stromkonzessionsvertrag) vom 01.01.1993 am 31.12.2012 endet. Interessierte Unternehmen werden gebeten, ihr Interesse an der Konzession bis zum 31.12.2010 schriftlich bei der Gemeinde Freudental, Schlossplatz 1, 74392 Freudental zu bekunden. Die Gemeinde Freudental wird auch prüfen, ob eine Übernahme des Stromverteilernetzes durch die Gemeinde oder ein Unternehmen, an dem sich die Gemeinde beteiligt, sinnvoll ist. Unternehmen, die Interesse an der Gründung eines gemeinsamen Unternehmens mit der Gemeinde haben werden ebenfalls gebeten, ihr Interesse an einem solchen Vorhaben bis zum 31.12.2010 schriftlich bei der Gemeinde Freudental, Schlossplatz 1, 74392 Freudental zu bekunden. Die Gemeinde Freudental behält sich vor, nach diesem Termin eingehende Interessenbekundungen zu berücksichtigen. Eine Berücksichtigung nach diesem Termin wird nicht zugesagt.

5.

Stellenplan 2010


hier: Änderung der Darstellung bei Teil B
Die Verwaltung informierte, dass die Kommunalaufsicht beim Landratsamt Ludwigsburg im Zuge der Haushaltssatzungsprüfung auch einen Hinweis zum Stellenplan gegeben habe. Der Teil B des Stellenplanes solle auf die amtliche Mustergliederung des Innenministeriums umgestellt werden. Hauptsächliche Änderung ist die Darstellung nach den Entgeltgruppen anstatt nach Haushaltsstellen. Da die Änderung keine Auswirkung auf die Stellenzahlen hat, sondern nur auf die Art der Darstellung bzw. der Endsummen, werde kein erneuter Beschluss notwendig. 

Der Gemeinderat nahm den geänderten Stellenplan 2010 – Teil B - ohne weitere Diskussion einstimmig zur Kenntnis.

6.

Bauangelegenheiten

a) Antrag auf Befreiungen / Ausnahme: Brombergweg 6, Flst. –Nr. 983, Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage, Stellplatz und Schwimmteich

Der Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung von Bürgermeisterin Bachmann von der Tagesordnung genommen.

b) Antrag auf Nutzungsänderung: Bachstraße 2, FlSt. Nr. 667/1
Anbau eines Lagers, Nutzungsänderung der Garage zur Werkstatt
hier: Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens
Die Verwaltung berichtete, dass der Bauherr den Anbau eines Lagers und die Nutzungsänderung der Garage zur Werkstatt beantragt habe. In der Werkstatt soll eine gewerbliche Tätigkeit im Nebenerwerb ausgeübt werden. Als Branche ist Reifenhandel und -montage angegeben. Es sollen keine Mitarbeiter beschäftigt und die Arbeiten in der Zeit von 6.00 – 22.00 Uhr durchgeführt werden. 

Das Grundstück liegt innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, ein Bebauungsplan besteht nicht. Bauordnungsrechtliche Belange (z.B. Brandschutz) werden durch das Landratsamt geprüft. Ob ausreichende Stellplätze vorhanden sind, prüft ebenfalls die Baurechtsbehörde. Eine Lärmprognose z.B. die Beurteilung des Lärms aus den Reifenmontagen erfolgt durch das Gewerbeaufsichtsamt. 

Die Verwaltung erläuterte, dass das Kriterium des städtebaulichen Einfügens durch die Verwaltung und das Gremium entschieden werden muss. 

Die Verwaltung berichtete über Einwendungen aus der Nachbarbeteiligung, die noch bis zum 8.6.2010 läuft. Bedenken der Nachbarn wurden zu der engen Straße bzw. der Parksituation geäußert. Ebenso gibt es Bedenken einer erhöhten Brandgefahr durch gelagerte Reifen.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurden als kritische Punkte insbesondere der Gewässerschutz sowie die Verkehrssituation im Bereich der Bachstraße angesprochen. Die Verwaltung informierte, dass der Gewässerschutz durch das Landratsamt geprüft werde und die verkehrsrechtliche Situation für das baurechtliche Einvernehmen nicht relevant sei. 

Deutlich wurde im Gremium auch, dass nicht das Gewerbe alleine Verursacher der Parkprobleme sei, sondern diese insbesondere auch vom Kleeblattheim verursacht werden. Die Verwaltung sicherte zu, die verkehrsrechtliche Beurteilung im Rahmen einer Verkehrsschau ansprechen.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass die gewerbliche Nutzung bereits beim ursprünglichen Baugesuch 2008 erwartet worden war. Das damals erteilte Einvernehmen müsste auch bei der jetzigen Entscheidung berücksichtigt werden. 

Nach längerer Diskussion wurde mehrheitlich das gemeindliche Einvernehmen zu dem Antrag auf Nutzungsänderung Bachstraße 2, FlSt.Nr. 667/1 Anbau eines Lagers, Nutzungsänderung der Garage zur Werkstatt erteilt.
7.
Verpflichtung zur Änderung der Abwassergebührensatzung durch VGH-Urteil vom 11.03.2010


hier: Beauftragung der Gemeinde zusammen mit den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen zur Vorbereitung der Abwassergebühren-bemessung auf den gesplitteten Maßstab
Die Verwaltung berichtete, dass mit Urteil vom 11.03.2010 der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH) seine bisherige Rechtsprechung zur Erhebung von Abwassergebühren revidiert habe und von allen Kommunen eine nach Schmutz- und Regenwasserbeseitung differenzierte Gebührenbemessung (sogenannte gesplittete Abwassergebühr) fordere. Nach Auffassung des VGH verstoße die Erhebung einer nach dem Frischwassermaßstab berechneten einheitlichen Abwassergebühr für die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung auch bei kleineren Gemeinden gegen den Gleichheitsgrundsatz sowie das Äquivalenzprinzip. Die Verwaltung führte aus, dass die Abwassergebühr bisher allein auf Grundlage des Verbrauchs von Trinkwasser ermittelt wurde. Die tatsächlich in das Kanalnetz eingeleiteten Wassermengen (wobei das Niederschlagswasser des Grundstücks eine entscheidende Rolle spielt) wurden bisher nicht berücksichtigt.

Durch das Urteil des VGH wird jede Gemeinde dazu verpflichtet, die Gebühr in einen Schmutz- und einen Niederschlagswasseranteil aufzuteilen und daraus einen neuen Schlüssel für die Abwassergebühr festzulegen. Dabei werden die Abwasserkosten gerechter auf die Verursacher aufgeteilt. Der Schmutzwasseranteil wird weiterhin auf Basis des Trinkwasserverbrauchs berechnet. Der Anteil des Niederschlagswassers berechnet sich nach Größe der bebauten und befestigten Flächen, welche an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. 

Nach der Empfehlung des Gemeindetags ist es ratsam, durch Grundsatzbeschluss die Verwaltung zu beauftragen, die Umstellung der Abwassergebührenbemessung auf den gesplitteten Maßstab vorzubereiten. Durch die Übertragung der kaufmännischen Abwicklung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung auf die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, wird die Gemeinde Freudental die erforderliche Umstellung in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen durchführen. Derzeit führen die Stadtwerke für die von ihnen betreuten Gemeinden eine Ausschreibung über die damit einhergehenden Arbeiten, z. B. Befliegung, Befragung, Auswertung durch. Die eingegangenen und ausgewerteten Angebote werden den Gemeinden vorgestellt, um im Anschluss daran in den einzelnen Gremien die Vergabe zu beraten und zu beschließen. 

Die Verwaltung betonte, dass die günstigste Lösung gesucht wird, das Urteil aber berücksichtigt und umgesetzt werden muss. 

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde darauf hingewiesen, dass die Umsetzung zu hohem Aufwand und Kosten führt. Die Umsetzung führe zu Änderungen der Berechnungsgrundlagen der Abwasserbescheide und betreffe daher alle Bürger.

Der Gemeinderat fasste den einstimmigen Beschluss, die Verwaltung zu beauftragen, zusammen mit den Stadtwerken Bietigheim-Bissingen die Umstellung der Abwassergebührenbemessung auf den gesplitteten Maßstab vorzubereiten. 

8. 

Sonnenschutz über der Asphaltfläche Kindergarten Rosenweg



hier: Vergabe
BM Bachmann begrüßte die Leiterin des Kindergarten Rosenwegs, Frau Siegel. Sie informierte, dass von Seiten der Verwaltung gemeinsam mit der Kindergartenleitung verschiedene Möglichkeiten der Beschattung der zur Erneuerung anstehenden Asphaltfläche geprüft wurden.

Frau Siegel führte aus, dass die Bäume entfernt wurden. Da die schattenspendenden Bäume nicht mehr zur Verfügung stehen, muss die Beschattung auf andere Art und Weise erreicht werden. Aus Sicht der Leiterin wären Markisen die optimalste Lösung, es folgen Großschirme, Bäume und Pergola. Eine Markise wäre aus ihrer Sicht flexibel einsetzbar und nicht nur wegen der leichteren Bedienung und der Vorteile bei der Belichtung am besten. Auch bei schlechtem Wetter sei eine Nutzung der Fläche möglich. Kritisch sei natürlich der hohe Anschaffungspreis. Durch Großschirme könne auch eine flexible und sofortige Beschattung erreicht werden. Der Vorteil von Sonnenschirmen sei, dass diese versetzt angebracht werden können. Eine Beschattung durch Bäume bzw. eine bewachsene Pergola würde als weniger geeignete Lösung betrachtet werden, da die Wachstumszeit der Pflanzen überbrückt werden müsse. Im Falle der Pergola müsse auch bedacht werden, dass das Holz in einiger Zeit ausgetauscht oder erneuert werden müsse. Die Pergola schaffe eine schöne Atmosphäre, wenn der Bewuchs erfolgt sei. Die Erzieherinnen hätten aber die Befürchtung, dass dadurch die angrenzenden Räume verdunkelt würden. 

Auch aus der Mitte des Gremiums wurde festgestellt, dass geeignete Bäume Jahrzehnte brauchen würden um ausreichend Schatten bieten zu können. 

Auf Rückfrage aus dem Gremium, ob bei den Großschirmen die Bodenhülsen eventuell zu Stolperfallen werden können, teilte die Verwaltung mit, dass geplant sei die Schirme dauerhaft in den Bodenhülsen stehen zu lassen. Eine Schutzhülle werde mitgeliefert. 

Aus der Mitte des Gremiums wurde deutlich, dass die freistehenden Markisen und die Großschirme als ideale Lösung empfunden werden, sofern Stolperfallen durch Bodenhülsen ausgeschlossen werden können. Auf die Anregung aus dem Gremium, die Alternativen durch eine Besichtigung zu prüfen, erwiderte die Verwaltung, dass die Sanierung der Asphaltfläche in den Pfingstferien vorgesehen sei und die Bodenhülsen aus Kostengründen zeitgleich eingebaut werden sollten. 

Aus dem Gremium wurde weiter darauf hingewiesen, dass die Schirme durch eventuell zusätzlich angeschaffte Schirmständer flexibel genutzt werden könnten. 

Eine weitere Anregung bezog sich darauf, Schirme mit Werbeaufschriften durch ein Sponsoring zu erhalten.

Diese Anregung wurde aufgenommen. 

Die Mehrheit des Gemeinderats beauftragte die Verwaltung anzufragen, ob 3-4  große Schirme gespendet werden könnten. 

Sofern die Gemeinde keine Spenden erhält, wurde die Anschaffung von 3 Großschirmen des Typs Schatello 4 x 6 m rechteckig mit Bodenhülsen beschlossen.

9.
Bürgerfragestunde

Kanalaustauschmaßnahmen 2010

Ein Bürger bat um Erläuterung, welche Kanäle ausgetauscht werden sollen.

Die Verwaltung erläuterte, dass eine Haltung in der Seestraße/Strombergstraße  (Bauhof Richtung Kreuzung Strombergstraße),  vier Haltungen in der Seestraße sowie drei Haltungen zwischen Seestraße und Bachstraße ausgetauscht werden.

Zahl der Hunde in Freudental

Von Seiten eines Bürgers wurde nachgefragt, wie viel Hunde in Freudental zur Hundesteuer angemeldet sind. 

Die Verwaltung wird dies bis zur nächsten Sitzung erheben.

10.

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse

Die Verwaltung informierte, dass der Gemeinderat in der vergangenen Sitzung die 

Firma Kommunalberatung Kurz GmbH mit einer Personaluntersuchung der Verwaltung beauftragt hat.

11.
     Bekanntgaben, Anfragen, Verschiedenes

Neubau der Brücke zwischen Seestraße und Bachstraße

Herr Irmscher stellt den vorgesehen Neubau der Brücke vor. Vorgesehen ist eine 6 m lange Brücke, welche auf Stahlträgern ruht. Das Edelstahlgeländer ist mit senkrechten Stehlen versehen, als Belag sind Gitterroste mit Noppen vorgesehen. Bei den Gitterrosten handelt es sich um verzinkte und verschraubte Stahlbleche und insgesamt eine sehr rutschsichere Variante. Die vorgesehene Brücke kann in ca. einer Woche montiert werden, so dass die Arbeiten auch im vorgesehenen Zeitplan abgewickelt werden können. Die Kostenberechnung für diese Brücke liegt bei insgesamt 15.000 Euro.  Zusammen mit den im Zuge der Kanalaustauschmaßnahmen 2010 bereits vergebenen Arbeiten für den Abbruch der Brücke und den Neubau der Fundamente (ca. 5.000 €) liegt die Gesamtmaßnahme unter dem Haushaltsansatz von 26.500 Euro. 

Auf Rückfrage aus dem Gemeinderat, ob das betonierte Bachbeet unterhalb der Brücke auch im Zuge dieser Maßnahme geändert werden könne, informierte Herr Irmscher, dass die vorhandenen Betonriegel Auswaschungen verhindern und er diese nicht ändern würde. Die Anregung, die Situation, beispielsweise durch Steine, ansprechender zu gestalten, nahm Herr Irmscher auf. 
 Neuer Altkleidercontainer im Bauhofgelände

Die Verwaltung informierte, dass die Gemeinnützigkeit des Vereins geprüft wurde und teilt weiter mit, dass von Seiten des Vereins eine Ehrenurkunde für eine Mitarbeiterin der Verwaltung ausgestellt wurde.

Werbefahnen auf öffentlicher Fläche

Die Verwaltung informierte über eine Anfrage eines Gewerbetreibenden aus dem Gewerbegebiet Galgenäcker, welcher auf der öffentlichen Fläche vor der Trafostation 3 Fahnen mit 6 m Höhe aufstellen möchte. 

Die Verwaltung berichtete, dass die Fahnen auf dem Gewerbegrundstück baurechtlich verfahrensfrei möglich wären und nur das Einverständnis der Gemeinde als Grundstückseigentümer erforderlich sei. Es wurde entschieden, dass Thema auf die nächste Bauausschusssitzung zu nehmen.

Radwegbeschilderung des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. (KST)

Die Verwaltung informierte, dass der KST eine neuen Radroutenbeschilderung geplant hat. Angeboten wird vom KST nun ein wetterfester Übersichtsplan. Falls dieser Plan angeschafft werden sollte, stellt sich die Frage nach dem geeigneten Standort. Aus der Mitte des Gemeinderates wird Birkenwald als zentraler Punkt für Rad- und Freizeitinteressierte angeregt. Ein weiterer Vorschlag bezieht sich auf den Bereich der „Alten Post“, da dort der Bus mit den Freizeitradlern aus Stuttgart ankommt. Eine weitere Anregung war der Kreuzungspunkt der beiden Routen, die sich in Freudental treffen. Die Verwaltung wird dies prüfen.

Die Verwaltung führt auf Rückfrage aus dem Gremium weiter aus, dass die Bauhofmitarbeiter voraussichtlich im Juni die Beschilderung anbringen werden. 

Aus dem Gremium wird der Dank an die Gemeinde Löchgau geäußert, dass die Radwegverbindung über die Weinberge asphaltiert wurde und nun eine sehr gute Verbindung bestehe.

Naturpark Stromberg-Heuchelberg

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde darauf hingewiesen, dass der Naturpark Stromberg-Heuchelberg auf seiner Internetseite im Bereich der Wanderrouten (WanderWalter) Empfehlungen für Routen und Attraktionen der Kommunen gibt. Für Freudental sind nur zwei besondere Sehenswürdigkeiten (Stutendenkmal, ehemaliges Schloss) aufgeführt. Die Verwaltung nimmt dies zur Kenntnis und wird dies prüfen.

Investition in der Kläranlage

Die Verwaltung informierte, dass die Erneuerung der Brauchwasserpumpe 2010 voraussichtlich nicht notwendig wird, da die Pumpe seit der Behebung eines schleichenden Rohrbruchs wieder besser arbeitet. Notwendig wurde aber die Erneuerung der Sandfangpumpe, mit deren Erneuerung die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen zum Preis von 2.095 Euro (netto) durch die Verwaltung beauftragt wurde.

Kindergartengebühren

Aus der Mitte des Gemeinderates wurde nach dem Stand der Einführung der zusätzlichen Kindergartengebühr für die beantragte Regelzeit für Zweijährige gefragt.

Die Verwaltung berichtet, dass die Änderung der Gebührensatzung samt Gebührenkalkulation Gegenstand der  Beratung im Sozialausschuss am 22.6.2010 sein wird und in der Gemeinderatssitzung am 21.7.10, rechtzeitig vor Beginn des neuen Kindergartenjahres beschlossen werden soll.

Breitbandförderung

Die Verwaltung informierte, dass die Umfrage im Mitteilungsblatt demnächst ablaufe und Kontakt zum Regierungspräsidium bezüglich des möglichen weiteren Vorgehens aufgenommen wird. Eine weitere Information zu diesem Thema erfolgt in der nächsten Sitzung.

Termine

Die Verwaltung informierte über den Bauausschusstermin am 09.06.2010, bei welchem die Besichtigung verschiedener Hallen vorgesehen ist. 

